
 
Öffentliche Bekanntmachung 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 
 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 16.04.2024 gemäß 
§ 75 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe) in Verbindung mit § 25 des 
Ersten Gesetzes zur Ausführung Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) folgenden 
Beschluss gefasst: 

Die „Kindertagespflege Löwenherz gUG“ wird gemäß § 75 Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
(Kinder- und Jugendhilfe) in Verbindung mit § 25 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) als Träger der freien Jugendhilfe – weiterhin 
befristet bis zum 18.06.2024 - öffentlich anerkannt.  

Die Anerkennung wird auf die in der Satzung genannte – nachstehend aufgeführte – 
Aufgabe der Jugendhilfe beschränkt:  

Förderung der Erziehung von Kleinkindern, insbesondere verwirklicht durch Unterhaltung 
von Kindertagespflegen und Kindergroßtagespflegen. 
 
 
Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.61) 
 
i.A. 
 
gez. 
Brenig 
  


